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Kreis Lippe 
 
393 9. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren Land-

schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 9. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 
 

Mittwoch, den 09.11.2011, um 15.30 Uhr 
 
im Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, 
 

Sitzungszimmer Kaunas, Raum 404 (Ebene 4) 
 
statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
Detmold, 06.10.2011 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Dieter Hagedorn 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
394 Bebauungsplan Nr. 0617 „Max-Planck-Straße / 

Moddenbach“, Ortsteil Holzhausen; Verkleine-
rung des Geltungsbereiches; Ergebnisse der öf-
fentlichen Auslegung; Beschluss der erneuten 
öffentlichen Auslegung 

 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-

schusses vom 04.10.2011 
 

1. Verkleinerung des Geltungsbereiches 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 0617 „Max-
Planck-Straße / Moddenbach“, Ortsteil Holzhausen, wird 
verkleinert. Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes 
sind die Grenzen in der Planzeichnung verbindlich.  
 
2. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
Die während der öffentlichen Auslegung und der förmlichen 
Behördenbeteiligung vorgebrachten Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange werden zur Kenntnis genommen. Deren 
Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den Bebauungsplan-
entwurf gemäß der durchgeführten Abwägung wird zuge-
stimmt. 
 
3. Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung 
Dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr.0617 “Max-Planck-
Straße“, Ortsteil Holzhausen mit der zugehörigen Begrün-
dung einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 
19.09.2011 wird zugestimmt.  
Für den Entwurf des Bebauungsplanes Nr.0617 “Max-
Planck-Straße“, Ortsteil Holzhausen wird die erneute öf-
fentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlos-
sen. 
 
Die erneute öffentliche Auslegung gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB für den  
Bebauungsplan Nr.  0617 „Max-Planck Straße / Modden-
bach“, Ortsteil Holzhausen  
wird in der Zeit vom 
 

07.11.2011 – 07.12.2011 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 bis 17.30 Uhr 
Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoß (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung einschließlich Um-
weltbericht liegt zu jedermanns Einsicht für die Dauer eines 
Monats öffentlich aus. 
Es sind umweltbezogene Informationen zu den Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Klima, Landschaft und Kultur verfügbar. Au-
ßerdem liegt eine Artenschutzrechtliche Prüfung und ein 
Eingriffs- und Ausgleichskonzept vor. 
 
 
 
 
 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanentwurf unter  
www.bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet einge-
sehen werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abge-
geben werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn 
mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
Der Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten Ü-
bersichtsplan grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 11.10.2011 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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395 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung 2012 der Stadt Bad Salzuflen 
 
Es wird hiermit bekanntgegeben, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haus-
haltsjahr 2012 mit Haushaltsplan und Anlagen am 
12.10.2011 in den Rat eingebracht wurde und für die Dauer 
des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme beim Fach-
dienst Haushalt zur Verfügung steht. 
 

Öffnungszeiten 
im Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 2. Obergeschoss, 

Zimmer 2.3 bis 2.5 und Zimmer 2.8 bis 2.10 
(Fachdienst Haushalt): 

montags bis mittwochs: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr; 
donnerstags: 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr; 

freitags: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflich-
tige vom  
 

26. Oktober 2011 bis zum 18. November 2011 
 
Einwendungen erheben. Die Einwendungen werden im 
Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 2. Obergeschoss, im 
Fachdienst Haushalt, entgegengenommen. Über die Ein-
wendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
Bad Salzuflen, den 14 . Oktober 2011 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
 
 
 
396 Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad 

Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2010 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 12.10.2011 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2010 festgestellt und beschlossen, den 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 97.058,65 Euro auf neue 
Rechnung 2011 vorzutragen. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gö-
ken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH hat am 
09.08.2011 folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirt-
schaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-
fungen (IDW PS 450).“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  

 
vom 02. bis einschließlich 15. November 2011 

 

in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH, Uferstr. 36 – 44, 32108 Bad Salzuflen, Abteilung 
Finanzwesen, Raum 304 zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
 
 Karin Plöger Volker Stammer 
- Geschäftsführerin - - Geschäftsführer - 
 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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397 Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad 

Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2010 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 12.10.2011 den Konzernab-
schluss zum 31.12.2010 in Höhe von – 100.187,60 Euro 
festgestellt.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft 
mbH hat am 16.08.2011 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrech-
nung sowie Eigenkapitalspiegel – unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Konzernlagebericht der Wirtschafts-
betriebe Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Aufstellung 
von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Kon-
zernabschluss und über den Konzernlagebericht ab-
zugeben. 
 
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgelegten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahres-
abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskrei-
ses, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit 
dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-
fungen (IDW PS 450). 
 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht liegen in der 
Zeit 
 

vom 02. bis einschließlich 15. November 2011 
 

in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH, Uferstr. 36 – 44, 32108 Bad Salzuflen, Abteilung 
Finanzwesen, Raum 304 zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
 
 Karin Plöger Volker Stammer 
- Geschäftsführerin - - Geschäftsführer - 
 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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Stadt Blomberg 
 
398 Ersatzbestimmung von Vertretern gem. 

§ 45 Kommunalwahlgesetz für den Rat der 
Stadt Blomberg 

 
Herr Thomas Röhr hat durch Verzichtserklärung gem. 
§§ 37, 38 Kommunalwahlgesetz NW mit Wirkung vom 
03.10.2011 auf seinen Sitz als Vertreter im Rat der Stadt 
Blomberg verzichtet und sein Ratsmandat niedergelegt.  
 
Hiermit stelle gem. § 45 Kommunalwahlgesetz NW fest, 
dass Herr Jörg Büker nach der Reserveliste der Christlich 
Demokratischen Union (CDU) in den Rat der Stadt Blom-
berg gewählt ist. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 
 
Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erho-
ben werden. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Blomberg, d. 10.11.2011 
 
Stadt Blomberg 
Der Wahlleiter für die Wahl 
der Vertretung der Stadt Blomberg 
 
 
gez. Stodieck 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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Stadt Barntrup 
 
399 Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs 

der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 
der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2011 

 
Gem. § 80 Abs. 3 i.V.m. § 81 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen, in der derzeit geltenden 
Fassung, wird bekanntgegeben, dass der Entwurf der 
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Barnt-
rup für das Haushaltsjahr 2011 mit Anlagen ab dem 
26.10.2011  während der allgemeinen Öffnungszeiten 
(montags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 
17.00 Uhr,  dienstags – donnerstags von 7.30 Uhr – 12.00 
Uhr und von 14.00 Uhr – 15.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr – 
12.00 Uhr) im Rathaus, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 13, zur 
Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Gegen den Entwurf der Nachtragssatzung können Einwoh-
ner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von vierzehn 
Tagen nach Beginn der Auslegung schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift Einwendungen erheben. 
 
Die Einwendungen sind zu richten an: 
Stadt Barntrup 
-Finanzabteilung- 
Mittelstraße 38 
32683 Barntrup.  
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Barntrup, den 12.10.2011 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
 
 
 
400 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/26 

„Pivitswiese“ - Bekanntmachung der öffentli-
chen Auslegung – 

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
11.10.2011 beschlossen, den Entwurf der 2. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 01/26„Pivitswiese“ öffentlich 
auszulegen. Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht, dass der Entwurf des Bebauungspla-
nes und der Begründung einschl. Grünordnungsplan und 
artenschutzrechtlichem Fachbeitrag in der Zeit vom 
 
07. November bis einschl. 09. Dezember 2011 
 
im Bauverwaltungsamt der Stadt Barntrup, 1. Oberge-
schoss Zimmer-Nr. 20, Mittelstr. 32, 32683 Barntrup, zu 
folgenden Zeiten ausliegen:  
 
Montags zwischen 8.30 Uhr und 17.00 Uhr, dienstags bis 
donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie frei-
tags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr.  
 
 
 

 
Der Auslegungsort ist nicht barrierefrei zu erreichen. Auf 
Wunsch wird die Beteiligung aber auch in einem barriere-
frei zugänglichen Raum ermöglicht. Dazu wird um vorheri-
ge Terminabsprache unter der Telefon-Nr. 05263/409-
165/160 gebeten.  
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Barntrup oder zur Niederschrift im Bauverwaltungsamt, 
Zimmer-Nr. 20, vorgebracht werden. Stellungnahmen,  
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligungen nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der  
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Stadt Barntrup deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Be-
deutung ist (§ 4 a (6) BauGB).  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VW GO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des betroffenen Gebietes ist 
die Grenzeintragung in der zeichnerischen Darstellung ver-
bindlich.  
 
Barntrup, den 12.10.2011 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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401 2. Änderung des Bebauungsplanes-Nr. 01/26 

„Pivitswiese“ - Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses - 

 
Gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit  
bekanntgemacht, dass der Rat der Stadt Barntrup in seiner 
Sitzung am 11.10.2011 gemäß § 41 (2) der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Ein-
leitung des o.g. Bebauungsplanverfahrens beschlossen hat 
(Aufstellungsbeschluss). 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des betroffenen Gebietes ist 
die Grenzeintragung in der zeichnerischen Darstellung ver-
bindlich. 
Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 (1) BauGB wird verzichtet, da sich die Änderung des 
Bebauungsplanes nicht bzw. nur unwesentlich auf das 
Plangebiet bzw. die Nachbargebiete auswirkt. 
 
Barntrup, den 12.10.2011 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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402 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Barntrup - Bekanntmachung der öffentli-
chen Auslegung -  

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
11.10.2011 beschlossen, den Entwurf der 22. Änderung 
des Flächennutzungsplanes öffentlich auszulegen. Gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekanntgemacht, 
dass der Entwurf des Flächennutzungsplanes und der Be-
gründung einschl. der Aussagen zu den Umweltbelangen 
sowie der arten-schutzrechtliche Fachbeitrag in der Zeit 
vom  
 
07. November. bis einschließlich 09. Dezember 2011 
 
im Bauverwaltungsamt der Stadt Barntrup, 1. Oberge-
schoss Zimmer-Nr. 20, Mittelstr. 32, 32683 Barntrup, zu 
folgenden Zeiten ausliegen:  
 
Montags zwischen 8.30 Uhr und 17.00 Uhr, dienstags bis 
donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie frei-
tags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr.  
 
Der Auslegungsort ist nicht barrierefrei zu erreichen. Auf 
Wunsch wird die Beteiligung aber auch in einem barriere-
frei zugänglichen Raum ermöglicht. Dazu wird um vorheri-
ge Terminabsprache unter der Telefon-Nr. 05263/409-
165/160 gebeten.  
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Flächennutzungs-plan informieren.  
Während der Auslegungsfrist können von jedermann  
Äußerungen und Stellungnahmen zu dem Entwurf  
schriftlich an die Stadt Barntrup oder zur Niederschrift im 
Bauverwaltungsamt, Zimmer-Nr. 20, vorgebracht werden. 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbetei-
ligungen nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Barntrup deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und de-
ren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungspla-
nes nicht von Bedeutung ist (§ 4 a (6) BauGB).  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a  
der Verwaltungsgerichtsordnung (VW GO) ein Antrag auf 
Normenkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stel-
lende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich.  
 
Barntrup, den 12.10.2011 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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403 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Barntrup - Bekanntmachung des Ände-
rungsbeschlusses - 

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
11.10.2011 gem. § 2 (1) BauGB folgenden Beschluss  
gefasst: 
 
„Der Flächennutzungsplan der Stadt Barntrup soll im Stadt-
teil Barntrup im Bereich des Freizeit- und Erholungsgebie-
tes im Süden der Stadt Barntrup geändert werden. Folgen-
de wesentliche Veränderungen sind vorgesehen: 
 
• Neudarstellung von Flächen für den Gemeinbedarf  
 (Freibad, Parkplatz und Retentionsbodenfilteranlagen) im 
nördlichen Bereich. 

 
• Rücknahme eines SO-Gebietes –Feriendorf im  
 Nordwesten und Neudarstellung als Fläche für die Land-
wirtschaft. 

 
• Neudarstellung eines SO-Gebietes –Feriendorf im östli-
chen Bereich (bisher SO Tennisanlage und Spielpark). 

 
• Erweiterung der Fläche für Wald im Süden. 
 
• Neudarstellung von Flächen für die Landwirtschaft im 
Südosten.  

 
Die Planung stellt eine Neuordnung des Freizeit- und Erho-
lungsbereiches nach den heutigen Bedürfnissen dar. Der 
Flächennutzungsplan erhält die Bezeichnung: „22. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Barntrup im 
Stadtteil Barntrup“.  
 
Der Änderungsbereich wird wie folgt begrenzt: 
 
• Im Westen durch die Westgrenze des Flurstückes 201 
von Flur 6 der Gemarkung Barntrup (Wolfsiek). 

 
• Im Süden durch die Südgrenze des Tannenweges. 
 
• Im Osten durch die Ostgrenze des Flurstückes 1203 von 
Flur 4 und der Ostgrenze der Flurstücke 2010 und 120 
von Flur 6 (Westerbergweg). 

 
• Im Norden durch die nördliche Weggrenze des Flurstü-
ckes 72 von Flur 9 der Gemarkung Barntrup. 

 
Der genaue Änderungsbereich ist aus der mit abgedruck-
ten Planunterlage ersichtlich.“ 
 
Barntrup, den 12.10.2011 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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Stadt Detmold 
 
404 Bekanntmachung des Entwurfs der Haushalts-

satzung für das Haushaltsjahr 2012 
 
Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 
666) in der derzeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Detmold für das Haushaltsjahr 2012 mit Haushaltsplan und 
Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens (bis 
zur beschließenden Sitzung des Rates) während der 
Dienststunden im Fachbereich Zentrale Aufgaben – Finan-
zen – der Stadtverwaltung Detmold in 32756 Detmold, 
Paulinenstraße 45, 3. Obergeschoss, Zimmer 3.05 zur Ein-
sicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb einer Frist vom  
26.10.2011 bis 15.11.2011 (14 Werktage) von Einwohnern 
oder Abgabepflichtigen erhoben werden. 
 
Die Einwendungen können schriftlich oder zur Niederschrift 
während der Dienststunden bei der Stadt Detmold, 32756 
Detmold, Paulinenstraße 45, 3. Obergeschoss, Zimmer 
3.05 erhoben werden. 
 
Detmold, den 05. Oktober 2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
 
 
 
405 Offenlegung des Entwurfs des Bebauungspla-

nes 01 – 40 „Mittlere Brunnenstraße“, 1. (be-
schleunigte) Änderung, Ortsteil: Detmold 
Nord, Änderungsgebiet: Gemarkung Detmold, 
Flur 4, Flurstücke 730 und 637 z. T. 

 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

02.11.2011 bis einschließlich 02.12.2011 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.   
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 138, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.detmold.de, Rub-
rik „Planen - Bauen“, Link „Aktuelle Beteiligung“ ab-
zugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Im vorliegenden beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13a BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. 
 
Detmold, 14.10.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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Gemeinde Extertal 
 
406 Eintragung in die Denkmalliste Extertal 
 
Gemäß § 3 des Gesetzes zum Schutze und zur Pflege der 
Denkmäler im Land Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutz-
gesetz – DSchG NW) vom 11.03.1980 (GV NW S. 
226/SGV NW S. 224), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
06.11.1984 (GV NW S. 663), ist die nachstehend aufge-
führte Brücke in die Denkmalliste der Gemeinde Extertal 
eingetragen worden. 
 
Datum der Eintragung Lfd.-Nr. Objekt 
 
26.09.2011 63 Eingewölbebrücke 
  (Im Zuge der Landes- 

str. 962, über den 
Laßbach, zwischen 
dem OT Kükenbruch 
und dem Mühlen-
kamp) 

 
Gemeinde Extertal 
-Der Bürgermeister- 
AZ.: II.1-665.11/Re. 
 
32699 Extertal, 26.09.2011 
 
 
gez. 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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Stadt Horn – Bad Meinberg 
 
407 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf das 

Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. für die 
Datenübermittlung aus dem Melderegister (§ 34 
Abs. 1a, 1b und 1c und § 35 Abs. 3, 4 und 6 des 
Meldegesetzes NRW – MG NRW, sowie § 18 Abs. 
7 des Melderechtsrahmengesetzes – MRRG) 

 
Bekanntmachung  
 
Gemäß § 34 Abs. 1a, 1b und 1c und § 35 Abs.3, 4 und 6 
des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Meldegesetz NRW- MG NRW) vom 16. September 1997 
(GV NRW S. 208), sowie gemäß § 58 Abs. 1 des Wehr-
pflichtgesetzes (WPflG) vom 16. September 2008 (BGBl. I 
S. 1886)  in den zzt. gültigen Fassungen sind folgende Da-
tenübermittlungen durch die Stadt Horn-Bad Meinberg als 
Meldebehörde zulässig:  
 
I. Datenübermittlung über das Internet 
(§ 34 Abs. 1a, 1b und 1c MG NRW)  
Die Meldebehörde darf Auskunft über Vor- und Familien-
namen, Doktorgrad und Anschriften (einfache Melderegis-
terauskunft) einzelner bestimmter Einwohner oder einer 
Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner im Wege des 
automatisierten Abrufs über das Internet erteilen.  
 
II. Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen  
(§ 35 Abs. 3 MG NRW)  
Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und 
kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und 
Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- und Ehe-
jubiläen von Einwohnern nach deren Einwilligung erteilen. 
Die Auskunft darf nur die in § 34 Abs. 1 Satz 1 MG NRW 
genannten Daten (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad 
und Anschriften) des Betroffenen, sowie Tag und Art des 
Jubiläums umfassen.  
 
III. Datenübermittlung an Adressbuchverlage  
(§ 35 Abs. 4 MG NRW)  
Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbü-
chern darf Adressbuchverlagen Auskunft über  
1. Vor- und Familiennamen 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 
sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. 
 
IV. Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrver-
waltung 
(§ 58 Abs. 1 WPflG) 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial ü-
ber Tätigkeiten in den Streitkräften dürfen dem Bundesamt 
für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. März folgende Da-
ten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden, übermittelt werden:  
Familienname, Vorname und gegenwärtige Anschrift. 
 
Der Weitergabe der unter Ziffer I und IV genannten Daten 
kann der Betroffene widersprechen (§ 34 Abs. 1b, 
§ 35 Abs. 6 Satz 1MG NRW und § 18 Abs. 7 MRRG). 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 
 
 
 

 
Das Widerspruchsrecht bezüglich der Datenweitergabe 
nach § 34 Abs. 1a, 1b und 1c MG NRW und 
§ 58 Abs. 1 WPflG) steht den Betroffenen ab der Vollen-
dung des 15. Lebensjahres zu; sie bedürfen hierzu nicht 
der Einwilligung oder Genehmigung von Personen, die zu 
ihrer gesetzlichen Vertretung befugt sind.  
 
Die Weitergabe der unter Ziffer II und III genannten Daten 
ist nur dann zulässig, wenn zuvor der Betroffene schriftlich 
eingewilligt hat. 
Auf das Erfordernis der Einwilligung weise ich hiermit hin. 
 
Der Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung ist an den Bürgermeister, 
Fachbereich 2 -Bildung, Ordnung und Soziales-, Marktplatz 
4, 32805 Horn-Bad Meinberg, zu richten oder direkt beim 
Bürgerservice der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 
32805 Horn-Bad Meinberg einzulegen bzw. zu erteilen.  
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (ca. 3 Monate vor einem Jubi-
läum, ca. 10 Monate vor Herausgabe eines Adressbuches) 
erteilt werden dürfen.  
 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf Wider-
ruf gültig.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 24. Oktober 2011 
 
 
Block 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
408 Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs 

der Haushaltssatzung 2012 mit Anlagen 
 
Nach § 80 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.05.2011 (GV.NRW. 
S. 270) und durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV.NRW. S. 
271), jeweils in Kraft getreten am 04.06.2011, gebe ich 
hierdurch bekannt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 
2012 mit Haushaltsplan und Anlagen der Alten Hansestadt 
Lemgo ab dem 26.10.2011 während der Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 08:30 – 16:00 Uhr (donnerstags bis 
17:00 Uhr und freitags bis 12:30 Uhr) in der Kämmerei der 
Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, Papenstraße 9, 
Zimmer 117 bis zum Abschluss des Beratungsverfahrens 
im Rat öffentlich zur Einsichtnahme ausliegen wird. Unter 
der Adresse www.lemgo.net , "Politik und Verwaltung, Bür-
gerservice", "Finanzen" steht der Haushaltsplanentwurf 
2012 zur Einsicht und zum Download im Internet zur Ver-
fügung.  
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen können Einwohner oder Abgabepflichtige bis zum 
15.11.2011 Einwendungen unter der oben angegebenen 
Anschrift erheben. Über die Einwendungen beschließt der 
Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
Lemgo, den 14.10.2011 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
 
 
 
409 8. Satzung vom 17.10.2011 zur Änderung der 

Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung in 
der Stadt Lemgo vom 14. Dezember 1999 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666ff), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271), der 
§§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LAbfG) vom 21. Juni 1988 (GV.NRW S. 250), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.05.2008 (GV. NRW. 
S. 460), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-
AbfG) vom 27. September 1994 (BGBL I, S. 2705 ff), zu-
letzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Ablösung des Abfall-
verbringungsgesetzes und zur Änderung weiterer Rechts-
vorschriften vom 19. Juli 2007 (BGBl. I Nr. 33, Seite 1462 
ff. vom 25. Juli 2007) und der §§ 3, 6 und 20 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV.NW. S. 394) hat der 
Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 
10.10.2011 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 
 
 
 

 
Artikel 1 
 
§ 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Die Gebühren betragen jährlich: 
 
a.) Grundgebühr je Haus-

halt  
  27,00  Euro 

b.) Grundgebühr je  Be-
trieb 

  13,44  Euro 

   
c.) und für die System-Abfallbehälter  incl. Behälter-

miete 
   
60 l grau 4-wöchentlich   44,40 Euro 
80 l grau 4-wöchentlich   59,16 Euro 
120 l grau 4-wöchentlich   88,80 Euro 
240 l grau 4 wöchentlich 177,60 Euro 
   
60 l grün 14-tägliche Abfuhr   32,88 Euro 
80 l grün 14-tägliche Abfuhr   43,92 Euro 
120 l grün 14-tägliche Abfuhr   65,88 Euro 
240 l grün 14-tägliche Abfuhr 131,76 Euro 
   
Sonderabfuhr   

80 l grün Saisonbiotonne   25,56 Euro 
120 l grün Saisonbiotonne   38,40 Euro 
240 l grün Saisonbiotonne   76,80 Euro 
   
Sonderabfuhr   

60 l grau 14-tägliche Abfuhr 113,28 Euro 
80 l grau 14-tägliche Abfuhr 134,16 Euro 
120 l grau 14-tägliche Abfuhr 176,04 Euro 
240 l grau 14-tägliche Abfuhr 301,44 Euro 
   
d.) für einen Systemabfallbehälter mit 1.100 l Nutzinhalt 
   
bei 14-täglicher 
Entleerung: 

Eigentumscontainer    894,96 Euro 

 Mietcontainer    966,24 Euro 
   
bei wöchentli-
cher Entleerung: 

Eigentumscontainer 1.789,80 Euro 

 Mietcontainer 1.861,08 Euro 
   
bei 2 x wöchent-
licher Entlee-
rung: 

Eigentumscontainer 3.579,60 Euro 

 Mietcontainer 3.651,00 Euro 
    
e.) für einen Ab-
fallsack 

mit 70 l Nutzinhalt 3,00 Euro/Stück 

 
§ 2 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 
 
Für die Auslieferung und den Einzug eines Abfallbehälters, 
der auf Antrag des Gebührenpflichtigen erfolgt, wird eine 
Gebühr von 15,00 € erhoben. Die Gebühr für Umtausch/ 
Auslieferung/ Einzug eines zweiten und jedes weiteren Be-
hälters auf demselben Grundstück beträgt 10,00 €. Bei 
Selbstablieferung oder Selbstabholung von Abfallbehältern 
bei den Städtischen Betrieben Lemgo wird eine Gebühr in 
Höhe von 9,00 € je Gefäß festgesetzt. Diese Regelung gilt 
nicht bei erstmaliger Ausgabe bzw. Auslieferung von Ab-
fallbehältern oder bei einer systembedingten oder sat-
zungsmäßig begründeten Umstellung. 
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Artikel 2 
 
Inkrafttreten 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 8. Satzung vom 17.10.2011 zur Änderung der Gebüh-
rensatzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Lemgo 
vom 14. Dezember 1999 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV NRW S. 950), beim Zustandekommen die-
ser Satzung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
(Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 17.10.2011 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 635 
 

 

 

Gemeinde Schlangen 
 
410 Eröffnung des Internetzugangs für den Abruf 

von einfachen Melderegisterauskünften 
 
Die Gemeinde Schlangen als Meldebehörde erteilt schriftli-
che Auskünfte aus dem Melderegister nach den Bestim-
mungen des Meldegesetzes NRW (MG NRW). 
Gem. § 34 Abs. 1a und 1c MG NRW dürfen die Meldebe-
hörden einfache Melderegisterauskünfte im Wege des au-
tomatisierten Abrufs über das Internet erteilen, wenn der 
Antragsteller den Betroffenen mit Vor- und Familiennamen 
sowie mindestens zwei weiteren gespeicherten Daten be-
zeichnet hat. Alle Angaben müssen korrekt vorgenommen 
werden. 
Erst wenn die Identität des Betroffenen durch einen auto-
matisierten Abgleich der im Antrag angegebenen mit den 
im Melderegister gespeicherten Daten des Betroffenen 
eindeutig festgestellt worden ist, wird die beantragte Aus-
kunft erteilt. Mitgeteilt werden gem. § 34 Abs. 1 MG NRW 
der Vor- und Familienname, Doktorgrad und die Anschrift 
einer Person. 
 
Die Gemeinde Schlangen beabsichtigt, in Kürze den Abruf 
von einfachen Melderegisterauskünften über das Internet 
zu ermöglichen. Die Eröffnung des Internetzugangs wird 
gem. § 34 Abs. 1b MG NRW hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Der Betroffene hat das Recht, gem. § 34 Abs. 1b MG NRW 
dem Abruf einer einfachen Melderegisterauskunft über das 
Internet zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann jederzeit schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Gemeinde Schlangen, Bürgerbüro, Kirch-
platz 6, 33189 Schlangen eingelegt werden. 
 
Der Widerspruch wird im Melderegister eingetragen und es 
werden zu der betreffenden Person keine Auskünfte im au-
tomatisierten Verfahren über das Internet erteilt. 
 
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass durch den 
Widerspruch nur Auskünfte im automatisierten Abruf über 
das Internet erfasst sind. Die Erteilung von Auskünften 
nach Antragstellung bei der Meldebehörde gem. § 34 Abs. 
1 MG NRW ist durch den Widerspruch nicht berührt und 
erfolgt weiterhin. 
 
Schlangen, den 12.10.2011 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
(Ulrich Knorr) 

Kr.Bl. Lippe 25.10.2011 
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